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132 Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2012 der Schauplatz Langenfeld 
GmbH 

 
Jahresabschluß zum 31.12.2012 
 
Gemäß § 26 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
1. Feststellung des Jahresabschlusses 2012 

Die Gesellschafterversammlung der Schauplatz Langenfeld GmbH mit Sitz in 40764 Langenfeld, Hauptstraße 129, 
hat am 17.12.2012 den Jahresabschluss mit Bilanz zum 31.12.2012 festgestellt. Dem Jahresverlust 2012 in Höhe  
von 904.767,00 € stand eine Zahlung der Stadt Langenfeld im Rahmen des Defizitausgleichs in Höhe von  
920.000,00 € gegenüber. 
Die Geschäftsführung schlug eine Auflösung der Kapitalrücklage zur Deckung des eingetretenen Jahresfehlbetrages 
2012 vor.  Dies wurde bei Aufstellung der Bilanz bereits berücksichtigt.   

 
2.   Der Bestätigungsvermerk. 

Das mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Schauplatz Langenfeld GmbH zum 31.12.2012  beauftragte 
Wirtschaftsprüfungsunternehmen INTEGRITAS, vertreten durch den Wirtschaftsprüfer Herrn Frank Hüser, 
Langenfeld, hat nach dem Ergebnis der Prüfung den folgenden  Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Wir haben den Jahresabschluss –bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang- unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Schauplatz Langenfeld GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. 
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Regelungen des Gesellschaftervertrages liegen in der Verantwortung der 
gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht 
abzugeben. 

  
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die 
Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch 
den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 
internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht 
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 
Bilanzierungsgrundsätze und der  wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lagerberichts. 
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht  der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des 
Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.  Der 
Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein  zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

 
Langenfeld, den 22. Oktober 2013 
INTEGRITAS Gesellschaft für Revision und Beratung mbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft 
 
Michael Gerhold  Frank Hüser 
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer 



Amtsblatt der Stadt Langenfeld Rhld. 

Nr. 25/2013 30.12.2013 Seite 223

 

 

 
3. Öffentliche Auslegung. 

Der Jahresabschluß und Lagebericht liegen in der Zeit vom 02.01.2013 bis 15.02.2014 im 
Verwaltungsgebäude der Schauplatz Langenfeld GmbH (Stadthalle), Hauptstraße 129, zur Einsichtnahme aus. 
 
Langenfeld, 18.12.2013 
Schauplatz Langenfeld GmbH 
gez. R. Küpper, kfm. Geschäftsführer 
gez. G. Huff, künstl. Geschäftsführer 
  

 
133 Bekanntgabe der Abmarkung / amtliche Bestätigung von Grundstücksgenzen 

Offenlegung 
 

 
Der Vorgang befindet sich in den Anlagen zu diesem Amtsblatt. 
 
 
134 Benachrichtigung über eine Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 

gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (LZG NRW)  
für die AOK Rheinland / Hamburg 

 
Das nachfolgend bezeichnete Dokument wird durch diese öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch  
können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Zustellende Behörde: 
 
AOK Rheinland/Hamburg  
Die Gesundheitskasse  
Regionaldirektion  Kreis Mettmann 
Fachservice Beiträge  
Friedrich-Ebert-Straße 123 
42549 Velbert  
 
Das Dokument mit Datum vom 17.12.2013 unter dem Aktenzeichen:  
Gesamtsozialversicherungsbeiträge / Betriebsnummer 25790173 kann bei der obigen Behörde eingesehen und 
entgegengenommen werden.  
 
Zustelladressat:  
 
Garten- und Landschaftsbau Zeki Yorganci,  
letzte bekannte Adresse:  
Nordstraße 11, 40764 Langenfeld Rhld.  
 
 
42549 Velbert, den 17.12.2013 
AOK Rheinland/Hamburg  
Regionaldirektion Kreis Mettmann  
Fachservice Beiträge  
gez. Christine Rejcha 
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135  Aufgebot 

Das Sparkassenbuch 302 235 9883 wurde der Stadt-Sparkasse Langenfeld als verloren gemeldet. 
 
Der Inhaber dieses Sparkassenbuches wird aufgefordert, binnen einer Frist von drei Monaten vom Tage der 
Bekanntmachung an gerechnet, unter Vorlage des Sparkassenbuches seine Rechte bei der Stadt-Sparkasse 
Langenfeld anzumelden. 
 
Nach Ablauf der genannten Frist wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt. 
 
Langenfeld, den 11.12.2013 
Stadt-Sparkasse Langenfeld/Rhld. 
gez. Der Vorstand 
 
 












